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Sachverhalt: 

 
Der Bebauungsplan „Zum Schussenursprung II“ in Roppertsweiler ist mit Veröffentlichung am 
19.02.2016 in Kraft getreten. In der gleichen Veröffentlichung wurde um Vorschläge für die 
Straßenbenennung der neuen Erschließungsstraße gebeten. Es gingen hier jedoch keine Vorschläge 
ein. Wie die meisten Gemeinderäte bei der Ortsbesichtigung am 15.08.2016 gesehen haben, sind die 
Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiete „Zum Schussenursprung II“ in Roppertsweiler derzeit 
im Gange, welche bis zum Herbst abgeschlossen werden sollen. Wenn die Vermessung der 
Bauplätze durchgeführt wird und die Vermarktung der Bauplätze beginnt, wäre es vorteilhaft, wenn 
die Straßenbenennung für die neue Erschließungsstraße erfolgt ist. Das Baugebiet „Zum 
Schussenursprung II“ wird durch eine u-förmige Erschließungsstraße erschlossen, welche von der 
Straße Zum Schussenursprung abzweigt und in diese wieder einmündet. 
 
Da das angrenzende Baugebiet südöstlich der Straße Zum Schussenursprung mit Straßennamen, 
wie Ulmenweg, Fichtenweg, Eschenweg und Lärchenweg ausgestattet ist, schlägt die Verwaltung 
vor, diese Form der Straßenbenennung auch für die neue Erschließungsstraße weiter zu verwenden 
und schlägt hierfür vor, die Erschließungsstraße „Ahornweg“ zu benennen. 
 
Die Verwaltung ist aber auch für andere Vorschläge offen. In der Sitzung des Gemeinderates sollte 
über die Straßenbenennung dieser neuen Erschließungsstraße im Baugebiet „Zum 
Schussenursprung II“ in Roppertsweiler entschieden werden.  
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Die Erschließungsstraße im neuen Baugebiet „Zum Schussenursprung II“ erhält den Namen 
„Ahornweg“. 
 
 
Anlagen: 
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